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1 Planungsanlass und Planbereich 

 
In der städtebaulichen Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Stumpacher 
Weg Nord“ (Stand: Satzung vom 27.11.2017) wird ausgeführt:  
 
Am westlichen Ortsrand von Bierlingen wurde das Gewerbegebiet „Stumpacher Weg“ 
entwickelt. Die dort zur Verfügung stehenden Baugrundstücke sind zwar noch nicht alle 
genutzt aber seit Juni 2014 alle verkauft. Nachdem die Nachfrage nach gewerblichen 
Baugrundstücken, insbesondere aus dem ortsansässigen Gewerbe, aber auch von 
außerhalb nach wie vor besteht und mit dem vorhandenen Gebiet die wesentlichen Er-
schließungsvoraussetzungen für eine mögliche Erweiterung geschaffen sind, hat sich 
der Gemeinderat dafür entschieden, den Gewerbestandort „Stumpacher Weg“ in Star-
zach-Bierlingen zu erweitern. 
 
Aktuell bestehen lediglich noch in dem Gewerbegebiet „Starzach“ in Börstingen einige 
gewerbliche Baugrundstücke. Diese sind jedoch in privatem Eigentum und somit für die 
Gemeinde nicht verfügbar. 
 
Es gibt keine nennenswerten untergenutzten gewerblichen Gebäude, die einer gewerb-
lichen Nutzung zugeführt werden könnten. 
 
Um insbesondere für örtliches Gewerbe und örtliche Handwerker entsprechende Bau-
grundstücke verfügbar zu haben, hat der Gemeinderat am 29.09.2014 beschlossen, 
das vorhandene Gewerbegebiet „Stumpacher Weg“ nach Norden zu erweitern und den 
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Mit der Erarbeitung und Auf-
stellung eines Bebauungsplanes wird damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
gewährleistet. 
 
Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft der Stadt Rottenburg am Neckar mit den Gemeinden Hirrlingen, Neustet-
ten und Starzach als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Da sich der Bebauungsplan 
nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, muss der FNP im Parallelverfahren 
geändert werden.  
 
 

2 Übergeordnete Planungen und bestehende Rechtsverhältnisse  
 
Bauleitpläne sind nach § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die-
ses Anpassungsgebot gilt auch bei Änderungen des Flächennutzungsplans. 
 
In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Neckar-Alb 2013 ist der Änderungsbe-
reich von folgenden Festlegungen betroffen: Regionaler Grünzug und Gebiet für Bo-
denerhaltung (Vorbehaltsgebiete); randlich betroffen: Gebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet). 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III des Wasserschutzgebiets Nr. 416012 „Hirr-
linger Mühlen“.  
Im Westen wird ein Teil des Landschaftsschutzgebiets (LSG) „Oberes Neckartal mit 
Seitentälern“ überplant. Der Bebauungsplan sieht dort Freiflächen vor. 
Im Osten überschneidet sich das Plangebiet mit dem nach § 30 BNatschG geschützten 
Offenlandbiotop „Feldgehölz mit Trockenmauern NW Bierlingen“ mit ca. 100 m².  
Der Bebauungsplan sieht den Erhalt des Biotops im Rahmen einer öffentlichen Grün-
fläche vor. 
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Im Landschaftsplan 1990/1999 ist das Areal als landbauproblematische Fläche lt. Flur-
bilanz und die Offenlandbiotopfläche im Osten als nicht landbauwürdige Fläche lt. Flur-
bilanz mit Feldhecken/-gehölzen im Bestand dargestellt. Der Landschaftsplan wird der-
zeit neu aufgestellt.  
Die überplante Fläche ist aktuell in der Digitalen Flurbilanz als Vorrangflur Stufe II ka-
tegorisiert, und somit eine besonders landbauwürdige Fläche darstellt, welche durch 
die Flächenzusammenlegung im Rahmen der Flurbereinigung hinsichtlich der agrar-
strukturellen Bedeutung eher eine Aufwertung erfahren hat (Quelle: RP Tübingen). 
 
 

3 Standortalternativen  
 
Im Rahmen der Umweltprüfungen wurden auch alternative Planungsmöglichkeiten ge-
prüft. 
 
Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird ausgeführt:  
Innerhalb der Gemeinde Starzach besteht aktueller Bedarf an gewerblichen Bauflä-
chen, insbesondere für örtliche Handwerks- und Gewerbebetriebe. Im Teilort Börstin-
gen liegen nur noch gewerbliche Baugrundstücke in Privatbesitz vor, weitere Auswei-
tungsmöglichkeiten bestehen nicht. Andere mögliche Gewerbestandorte gibt es derzeit 
nicht. 
 
Das Plangebiet bereitet die Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes vor. Ei-
ne Vorabstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen hat bereits stattgefunden.  
 
Aus Umweltgesichtspunkten ist hervorzuheben, dass keine geschützten (Biotop)-
Flächen verloren gehen. Die Grünflächen, die zu dem geschützten Feldgehölz östlich 
des Plangebiets überleiten, bleiben erhalten. 
 
 

4 Inhalte der Planänderung 
 
Inhalt der punktuellen Änderung Nr. 35 des Flächennutzungsplans ist die Umwandlung 
einer landwirtschaftlichen Fläche in eine geplante Gewerbebaufläche. Der in der Plan-
zeichnung gekennzeichnete Änderungsbereich (schwarz umrandet) umfasst eine Flä-
che von ca. 2,8 ha.  
 
 

    Darstellung der FNP-Änderung Nr. 35 
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5 Flächenbilanz 

 
Geplante Veränderungen in der Darstellung des Flächennutzungsplans:   
 
 Wirksamer FNP 2010 FNP-Änderung Nr. 35 
Landwirtschaftliche Fläche  - 
Bestand  ca. 2,8 ha - 

Gewerbliche Baufläche -  
Planung - ca. 2,4 ha 

Öffentliche Grünfläche - ca. 0,4 ha 

Summe ca. 2,8 ha ca. 2,8 ha 
 
 

6 Verfahren 
 
Die Flächennutzungsplanänderung Nr. 35 erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte als Ausle-
gung im Zeitraum vom 04.05.2015 bis zum 05.06.2015. Die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden § 4 Abs. 1 BauGB wurde vom 18.03.2015 bis 20.04.2015 durchgeführt  
 
Von Seiten des Regierungspräsidiums Tübingen und des Regionalverbands Neckar-
Alb wurde eine Stellungnahme abgegeben. Es wurden keine Bedenken geäußert, wel-
che der Gebietsentwicklung grundsätzlich entgegenstehen.   
 
Am 05.02.2017 erfolgten durch den gemeinsamen Ausschuss der vVG der Ausle-
gungsbeschluss und der Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange. 
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs zur 35. Änderung des Flächennutzungs-
plans nach § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 26.02.2018 bis zum 29.03.2018 statt. Während 
dieser Auslegung wurden von der Öffentlichkeit keine Anregungen vorgebracht.  
 
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 
06.02.2018 bis zum 29.03.2018 durchgeführt. In der Stellungnahme des Regierungs-
präsidiums Tübingen wurde angeregt, die Fläche innerhalb der Neuabgrenzung des 
Landschaftsschutzgebiets als öffentliche Grünfläche darzustellen. Von Seiten des Re-
gionalverbands Neckar-Alb wurde wurden keine Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht. 
 
Eine erneute Auslegung ist nicht erforderlich, da durch die Änderung die Grundzüge 
der Planung nicht berührt sind. Die Einholung einer erneuten Stellungnahme ist ent-
behrlich, da die Änderung dem Änderungsvorschlag des RP Tübingen entspricht.  
 
 

7 Umweltbericht 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“ 
wurde von der HPC AG, Rottenburg am Neckar, ein umfassender Umweltbericht erar-
beitet; dieser ist dem Bebauungsplan gem. § 2 Abs. 4 BauGB als separater Bestandteil 
der Begründung beigefügt.  
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Da der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert wird, dienen die Ergebnis-
se des o.g. Umweltberichts auch für die Begründung zur 35. Änderung des FNP.  
 
In der städtebaulichen Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Stumpacher 
Weg Nord“ (Stand: 27.11.2017) wird ausgeführt:  
 
Gemäß Umweltbericht verbleibt rechnerisch ein Defizit von ca.1920 Ökopunkten.  
Das Restdefizit soll durch einen entsprechenden Anteil der Maßnahme „Biotopkomplex 
Stumpacher Weg“ des Ökokontos der Gemeinde ausgeglichen werden (S.7, Ziff.10.8). 
 
 
Der Umweltbericht enthält in der allgemeinverständlichen Zusammenfassung u.a. fol-
gende Aussagen: 
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Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird auch die Berücksichtigung des besonderen 
Artenschutzes thematisiert.  
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Als Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Stand 31.05.2017) wird 
festgestellt: 
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Im Umweltbericht zum Bebauungsplan ist die entsprechende CEF-Maßnahme (Anlage 
5) festgelegt. 
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Auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“ 
wird verwiesen. 
 
 
 

Rottenburg am Neckar, den 29.05.2018 
 
 
 
Kirsten Hellstern Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt Stadtplanungsamt 


